
Vorbereitungskurs auf die staatliche 
Kenntnisprüfung für internationale 
Anästhesietechnischen Assistent:innen 
31 Wochen inkl. 4 Wochen zugelassener Maßnahmepause

Unser Vorbereitungskurs vermittelt internationalen Anästhesietechnischen 
Assistent:innen alle fachlichen und sprachlichen Kompetenzen, die für die staatliche 
Kenntnisprüfung erforderlich sind.

Das Curriculum umfasst zentrale ATA-Inhalte wie Narkosevorbereitung, Assistenz 
bei Anästhesieverfahren, Hygiene- und Sicherheitsstandards, Geräteeinrichtung 
und Monitoring, perioperative Patient:innenbetreuung, interprofessionelle 
Kommunikation sowie rechtliche Grundlagen. Die Verbindung aus Fachtheorie, 
Fachsprache und praxisorientierten Aufgaben im Arbeitsumfeld gewährleistet eine 
strukturierte und zielgerichtete Qualifizierung.

Der Unterricht wird durch Fachpädagog:innen und Fachdozent:innen durchgeführt. 
Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Intensivwochen Prüfungsdialog, die eine 
fokussierte Vorbereitung auf den mündlichen und praktischen Prüfungsteil 
ermöglichen.

Gezieltes Kommunikationstraining im speziellen Umfeld der Anästhesie-
Pflege

Kursplatzgarantie
Live-Onlineunterricht mit Lehrkräften auf muttersprachlichem Niveau

Modulare Selbstlerneinheiten zu allen relevanten Themen der 
Anästhesie-Pflege, Fallbesprechungen im virtuellen Klassenraum

Gezielte Praxisaufgaben zu allen Modulen und gemeinsame Reflektion 
durch digitalen Austausch mit t Fachpädagog:innen

Regelmäßiges Lernstandsreporting durch Lingoda Healthcare

Fachtheorie Fachsprache KultursensibilitätPraxis

Kurskonzept

Die mündliche und praktische Kenntnisprüfungen finden über lokale 
Bildungsträger (ATA-Schulen) – 

Kursziel – Staatliche Kenntnisprüfung



gemäß der aktuellen Gesetzeslage und des jeweiligen Defizitbescheides – statt. Der 
Prüfungstermin wird in Absprache mit dem pädagogischen Fachpersonal sowie 
teilnehmenden Fachkräften individuell vereinbart.

Der Kurs ist AZAV-zertifiziert und kann vollständig von der Bundesagentur für Arbeit 
förderbar (nach Qualifizierungschancengesetz, § 81 SGB III).

Förderung zu 100 % bei anerkannter Bildungsmaßnahme

Zuschuss zum Arbeitsentgelt bis zu 100 %

Partielle Übernahme der Prüfungskosten

Bereitstellung der Lernmittel (Laptop, Headset)

Finanzierung


